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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE GUTSCHEINAKTION „15 € Amazon-Gutschein für 
den Abschluss einer Zahnzusatzversicherung“: 

 

 § 1 Anbieter und Teilnahmebedingungen  

1. Die Gutscheinaktion „15 € Amazon-Gutschein für den Abschluss einer 
Zahnzusatzversicherung“ (nachfolgend die “Gutscheinaktion”) wird von der 
Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München 
(nachfolgend „APKV“) angeboten. Die Teilnahme an der Gutscheinaktion und 
deren Durchführung richten sich nach den nach folgenden Bestimmungen. 

2. Die Gutscheinaktion beginnt am 01.05.2026.  
3. Im Rahmen der Gutscheinaktion erhalten Kunden der APKV, die zum in § 2 

festgelegten berechtigten Teilnehmerkreis gehören und einen in § 3 genannten 
Zahnzusatztarif   abschließen, einen Gutschein der Amazon EU S.à r.l. im Wert 
von 15 € (nachfolgend: „Amazon-Gutschein“). Der Amazon-Gutschein wird in 
Form eines Codes ausgegeben, der bei Bezahlung auf Amazon.de eingegeben 
werden kann („Code“).  

4. Insgesamt werden bis zu 666 Codes ausgegeben. 
5. Pro versicherter Person wird ein Code ausgegeben.  
6. Die Vergabe der Codes durch die APKV erfolgt gemäß der Reihenfolge der 

Abschlüsse der Versicherungsverträge. Ist das Kontingent von 666 Amazon-
Gutscheinen aufgebraucht, besteht kein Anspruch mehr auf einen Code. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung  

1. Zum berechtigten Teilnehmerkreis zählen: 
− alle Mitarbeitenden der Robert Bosch GmbH, 
− alle Mitarbeitenden eines der inländischen verbundenen Unternehmen 

der Robert Bosch GmbH, 
− alle Mitarbeitenden der Bosch BKK, 
− alle Mitglieder der Bosch BKK, oder  
− alle Familienangehörigen der oben genannten Personen. 

Familienangehörige sind Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner. Als 
Familienangehörige gelten auch in häuslicher Gemeinschaft lebende 
nicht eingetragene Lebenspartner. 

Diese berechtigten Teilnehmer können auch eine in § 3 genannte 
Zahnzusatzversicherung abschließen für Kinder, für die ein Kinderfreibetrag nach 
§ 32 Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1-3 und Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) gewährt wird. 
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2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der 
Teilnahme volljährige und voll geschäftsfähige Privatpersonen mit Wohnsitz in 
Deutschland sind.  

3. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die APKV das 
Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen und ausgelobte oder 
gewährte Prämien nachträglich abzuerkennen und/oder zurückzufordern. Ein 
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen liegt insbesondere vor, wenn der 
Teilnehmer der APKV unwahre Angaben zu seiner Person macht.  

§ 3 Gewährung und Einlösung des Gutscheins  

1. Die berechtigten Teilnehmer müssen unter dem Gruppenversicherungsvertrag 
zwischen der APKV und der Robert Bosch GmbH einen der folgenden Tarife 
abschließen: 
− MeinZahnschutz 75 (ZS75/ZS75AR) 
− MeinZahnschutz 90 (ZS90/ZS90AR) 
− MeinZahnschutz 100 (ZS100/ZS100AR)  

2. Der Anspruch auf den Code entsteht, sobald (i) der Kunde seine 
Versicherungspolice für den Zahnzusatztarif erhalten hat, (ii) das neu 
abgeschlossene Versicherungsverhältnis nach Ablauf der gesetzlichen 14-
tägigen Widerrufsfrist weiterhin besteht und (iii) der Kunde die erste 
Versicherungsprämie gezahlt hat. Wird der Vertrag aufgrund des gesetzlichen 
Widerrufsrechts beendet, so entsteht kein Anspruch auf die Ausgabe des Codes. 
Gleiches gilt, sofern die APKV das Vertragsverhältnis aus einem sonstigen Grund, 
bspw. wegen der Nichtzahlung der Versicherungsbeiträge durch den Kunden, 
beendet. 

3. Die Gutscheinberechtigten erhalten von Seiten der APKV nach ca. 12 Wochen 
nach Versicherungsbeginn eine E-Mail oder einen Brief mit dem persönlichen 
Code sowie der Information, wie dieser eingelöst werden kann.  

4. Der Gutscheinwert wird weder von Seiten der APKV noch von Amazon in bar 
ausgezahlt oder verzinst oder bei Rückgabe des Codes erstattet. Der 
Gutscheinanspruch darf nicht abgetreten oder auf Dritte übertragen oder 
verkauft werden.  

5. Diese Gutscheinaktion ist nicht mit anderen Gutschein- bzw. Rabattaktionen, 
Sonderangeboten oder Sondervereinbarungen der APKV kombinierbar. 
Ausgeschlossen ist die Gewährung eines Gutscheins auch dann, wenn ein 
exklusives Angebot, das per E-Mail verschickt wurde, angenommen wird und bei 
Beantragung der Versicherung nicht explizit die Gewährung eines Gutscheins 
angezeigt wird. 
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6. Darüber hinaus gelten folgende Einlösebedingungen: Einlösebedingungen für 
Amazon.de Geschenkgutscheine und –karten - Amazon-Kundenservice 

§ 4 Abbruch der Gutscheinaktion  

Die APKV behält sich das Recht vor, die Gutscheinaktion ganz oder teilweise zu 
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und Angaben von Gründen abzubrechen. Dies 
gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen und ordnungsgemäßen 
Ablauf der Gutscheinaktion beeinflussen oder verhindern würden. 
Teilnahmeberechtigte, die bis zum Abbruch eine Zahnzusatzversicherung 
abgeschlossen haben und die Voraussetzungen für einen Gutschein erfüllen, 
behalten das Recht auf Gewährung eines Gutscheins.  

§ 5 Verantwortlichkeit, Haftung 

Die APKV haftet im Rahmen der Veranstaltung der Gutscheinaktion nur für Schäden, 
welche von der APKV oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden sind. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.  

§ 6 Schlussbestimmungen 

1. Die Gutscheinaktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

2. Hinweise zur Verwendung der persönlichen Daten finden sich in den 
Datenschutzhinweisen. 
 

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK
https://www.allianz.de/datenschutz/private-krankenversicherungs-ag/

